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BEBAUUNGSPLAN GÖTZINOEN 

GEWANN HOFÄCKER 

ANL 

TELBEBAUUNGSPLAN GÖTZiNGEN „H OFÄCKER" 
REChrSVJ.o..RBINDLICfil: .F'EST S1i'ZUNG.b-:Na 

1. Geltungsbereich, ZEICH ENERKLÄRUNG 
Die nachfolgend aufgefuhrten Festsetzungen gelten fur die im Lage
plan durch die Signatur" Gren.i:e des Geltungsbereiches" gekenn 1WAI Allgemeines Wohngebiet
zeichnete Flache. 

2. Art der baulichen Nutzungs II Zahl der VollgeschosseDas gesamte Wohngebiet innerhal b des Geltungsbereiches wird als 
Allgem. Wohngebiet ( WA) festgesetzt. Grundflächenzahl0.33. Maß der baulichen Nutzungs 
Das Maß der baulichen Nutzu!lf, wird festgesetzt durchs Geschoßflächenzahl0.6
a) Zahl der Vollgeschosse, 
b) Grundflachenzahl ( G~Z) Offene Bauweise0c) Geschossflachenzahl ( GRZ) 
Die im La6 cpl an angegebenen Werte sind Höchstwerte . Baugrenze 

4 . Bauweise s 
,t' Firstrichtung

Fur das gesamte Baugebiet ist offene Bauwe ise vorgesehen. ;,; 

Die Stellung der Gebäude hat entsprechend dem Lageplaneintrag - -- - Räumliche Begrenzung des Bebauuni splanes( Baugrenze und .Firstlinie) zu erfol gen. Der Gebäudeabstand unter
einander aoll mindestens lo,oo m betragen. 

• • • • Abgren~ung der untersehiedlichen Nutzung a ) eingesdhossige Gebäudes 
Bei eingeschossigen Gebäuden darf die Sockelhöhe bis max o,7o m 
betragen. Die Dachneigun~ wird mit 27->2° begrenzt. Ein Knje
stock bis max 0,70 m ist zulässig . Dachaufbauten ( Dachgaucen) 
sind nicht zulässig . Als Bedachun~smaterial darf Welleternit 
naturfabbig nicht verwendet werden . 

b) zweigeschossige Gebäudes 
Die Sockelhöhe darf höchstens o,5o m betragen. 
Es sind SatteldQcher von 2o - 27° ZU8elaasen . Kniestock bi! max. 
o,3om ist möblich. Dacheindeckung wie bei eingeschossigen Gebäuden. 
Die Traufhöhe ist mit 6 ,oo m zu begrenzen. 

c) Nebengebaude und Garagens . 
Ga ragen und Nebengebaude sind möilichst mit dem Hauptbaukc rper 
zu verbinden,bzw. anzubauen. Der Einbau der Garagen in den Haupt
baukörper ist, wenn es die Gel andeverhä.ltnisse ermö6lichen, zu
lassi6 . Die Dachform ist dem Hauptbaukörper anzugleichen . l~ach~ 
dacher bei Garagen und Nebengebäuden sind zul a ~si~ . Die Grtndflache 
von Garage und Nebengebäude darf zusammen 40 m n icht l..Lbere,chreiten • 

Baugrerze und überbaubare Gr undstucksflachea5. 
Der Plan zeigt die straasenseitige al s auch die ruckwä.rtigt, Grenze 
der Bebauung an. Die Str &ßenseitige Baugrenze soll möe,lichfit ein
gehalten wer~en. Zweckgebäude, die nicht dem Wohnen dienen! sind 
in Verbindung mit dem Hauptbau zu erstellen. 

6. Einfriedigung und Vorgärten , 
Die Höhe der Einfriedigung darf l,oo m nicht uberschreiten. 
An Eckgrundstucken und Strasseneinmundugen darf s.~e nur o , tlo m 
betragen. Die Sockel von Einfriedigungen so:llterl möE,lichsi; nieder AUFGESTELLT: 

gehalten und in Naturstein, Waschbeton oder Sichtbeton ~ust,efuhrt GÖT INGEN DEN 10. SEPTEMBER 1971 
werden. Die Einfriedigungen sollen möblichst als Bepf l anzwLg FÜR DiE GEMEi NDE FÜR DiE PLANUNG:
( Hecken, Straucher ) erstellt werden. 

7 . W•~••anl agen s 
· erbeanl agen und Schilder bedurfen der Sondergenehmi gung. /l~~~ ß~. 
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